
 

 

Merkblatt 
Bedingungen zur Hundehaltung 

Das Zusammenleben in einer Hausgemeinschaft erfordert gegenseitige Rücksichtnahme aller Haus- 
bewohner. 

Um das ungestörte Zusammenleben zu erreichen, sind einige grundsätzliche Bedingungen bei einer 
Hundehaltung besonders zu beachten: 

 
 Die Genehmigung ist nur für die bei uns angemietete und im Antrag bezeichnete Wohnung 

gültig. Sie erlischt automatisch mit einem Wohnungswechsel. 
 

 Eine Genehmigung bezieht sich nur auf das in Ihrem Antrag bezeichnete Tier. 
 

 Ihr Hund darf fremdes Eigentum nicht verunreinigen oder beschädigen. Sie übernehmen die 
Haftung für sämtliche von Ihrem Tier an unserem und am Eigentum unserer Mieter 
verursachten Schäden. 

 
 Führen Sie Ihren Hund auf unserem Gelände (z.B. im Haus und auf den Grünanlagen) an der 

Leine. 

 Das Haus, unsere Spielplätze und Grünanlagen sind keine Hundetoiletten. Sollte dennoch ein 
Missgeschick passieren, beseitigen Sie den Hundekot und/oder –urin umgehend. 

 Andere Verschmutzungen durch den Hund (z.B. bei schlechtem Wetter im Treppenhaus, im 
Aufzug) beseitigen Sie ebenfalls unverzüglich. 

 Sorgen Sie dafür, dass durch die Hundehaltung die anderen Mitbewohner nicht durch Lärm, 
Geruch, Schmutz oder andere Belästigungen gestört werden. 

 Der Tod des o. g. Tieres berechtigt nicht zur Wiederanschaffung eines neuen Tieres. Dies 
bedarf einer erneuten vorherigen schriftlichen Genehmigung. 

 Bei berechtigten Beschwerden durch Mitbewohner kann die Genehmigung zur Hundehaltung 
widerrufen werden. Sorgen Sie dafür, dass durch die Hundehaltung die anderen Mitbewohner 
nicht durch Lärm, Geruch, Schmutz oder andere Belästigungen gestört werden. 

 Auch auf den Grundstücken der Hattersheimer Wohnungsbau GmbH gilt die Satzung der 
Stadt Hattersheim über den Gemeingebrauch und Sondernutzung an öffentlichen Straßen 
sowie über den Schutz der öffentlichen Anlagen. Speziell § 11 (Verunreinigungen und 
Beseitigung von Exkrementen).  
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Meine Anschrift: 

 
 
 
 
 
 

HATTERSHEIMER WOHNUNGSBAU GmbH 

Friedensstraße 1a 

65795 Hattersheim 

Antrag Hundehaltung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unter Bezugnahme auf meinen/unseren Mietvertrag möchte/n ich/wir um Zustimmung zur Hundehaltung 
bitten:  

Mieternummer: ………. - …… / …… / …… 

Hunderasse:  ……………………………………………………………… 
 Mischling (Bitte unbedingt die Kreuzung angeben!) 

………………………………………………………… 

Alter des Hundes: ………………………. 

Größe des Hundes: ……………………… 

Der im Antrag bezeichnete Hund ist gem. § 1 Abs. 1 oder 2 Landeshundegesetz Hessen als 
gefährlicher Hund eingestuft. 

 ja       nein  

Ich/Wir haben das Merkblatt Bedingungen zur Hundehaltung gelesen und erkläre/n mich/uns mit den 
Bestimmungen (siehe Seite 2) einverstanden. 

Die Genehmigung gilt erst als erteilt, wenn dem Antrag von der HATTERSHEIMER WOHNUNGSBAU 

GmbH schriftlich zugestimmt wurde. 

Mit freundlichen Grüßen 

Unterschrift des 1. Mieters Unterschrift des 2. Mieters 

Name  

Straße  

PLZ | Ort  

Telefon  

E-Mail  

Datum 
 


